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Leitfaden

1. Zielsetzung

Schulische Lücken in den Fächern Deutsch, Allgemeinbildung, Mathematik und Phy​sik/Chemie schliessen, um die Voraussetzungen für einen erfolgversprechenden Lehr​verlauf zu erlangen.

Mangelnde Deutschkenntnisse, insbesondere bei spät immigrierten Jugendlichen, verbessern, um den nachfolgenden Berufschulunterricht und den Anleitungen im Lehr​betrieb besser folgen zu können.

Für Absolventen/Absolventinnen der dritten Realklasse, der Werkklasse und des Integ​rationskurses am BBZ, welche noch nicht reif für eine Berufslehre sind, jedoch ihren Berufswahlentscheid getrof​fen haben, die Gelegenheit zur umfassenden Vorbereitung auf die Lehre zu geben.

2. Vorlehrvertrag

Die Parteien haben einen Vorlehrvertrag abzuschliessen. Der Vorlehrvertrag bedarf zu seiner Gül​tigkeit der Schriftlichen Form.

Der Vertrag hat die Art und Dauer der beruflichen Ausbildung, die Entschädigung, die Probezeit, die Arbeitszeit und die Ferien zu regeln.

3. Pflichten der Vertragsparteien

	Der Ausbildungsbetrieb hat den Vorlehrling in grundlegende Fertigkeiten und Kenntnisse des angestrebten Lehrberufes einzufüh​ren. Die Ausbildung richtet sich nach einem betriebsinternen Ausbil​dungsprogramm, welches sich in der Regel an die Richt- und Informati​onsziele orientiert, die das Ausbildungsreglement für das erste Lehrjahr vorsieht. Der Ausbildungsstand des Vorlehrlings ist dabei zu berück​sichtigen.

Er hat dafür zu sorgen, dass sich der Vorlehrling zum Besuch der Vor​lehrklasse anmel​det.

Er gibt dem Vorlehrling spätestens drei Monate vor Abschluss der Vorlehre bekannt, ob er die Berufslehre in seinem Betrieb absolvieren kann.
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Er hält den Ausbildungsstand des Vorlehrlings, in der Regel jedes Semester, in einem Ausbil​dungsbericht fest, den er mit diesem auch bespricht. Der Bericht ist dem gesetzli​chen Vertreter zur Kenntnis zu bringen.

Er stellt dem Vorlehrling am Schluss der Vorlehre ein Zeugnis aus, welches sich über die Ausbil​dung, die Leistung und das Verhalten des Vorlehrlings während der Ausbil​dungszeit ausspricht.

Er informiert den Vorlehrling über alle wesentlichen Massnahmen, welche im Zusam​menhang mit dieser Ausbildung bestehen. Bei einem nicht ordnungsgemässen Verlauf der Vorlehre informiert er rechtzeitig den gesetzlichen Vertreter des Vorlehrlings und das Berufsbildungsamt.
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2.3 Stoffübersicht Mathematik

[image: image3.png]



	Grundkenntnisse in Arithmetik:

	-  Grundoperationen

	-  Potenzieren

	-  Radizieren

	-  Dezimale und nichtdezimale Einheiten

	-  ruchrechnen

	-  Runden, Schätzen und Überprüfen

	-  Proportionalität, Prozente und Promille

	-  Brutto, Netto, Tara

	-  Zinsen, Rabatt und Skonto

	-  Mischrechnen

	-  Währungen

	

	Algebra:

	-  Buchstaben als allgemeine Zahlen auffassen 
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   und anwenden

	-  Terme als Zahl oder als Verknüpfung

	-  Rechengesetze

	-  Lösen von Gleichungen

	-  Einfache Sachaufgaben als Gleichung lösen

	

	Geometrie:

	-  Längen, Flächen

	-  Lehrsätze zum rechtwinkligen Dreieck

	-  Steigung und Gefälle

	-  Volumen

	

	Physik und Chemie:

	-  Algebra in physikalischen Grundbegriffen

	  (wie z. B. Arbeit, Leistung Energie usw.)

	-  Einfache chemische Vorgänge beschreiben


Dieser Lehrplan kann aufgrund neuer Erfahrungen und Bedürfnisse angepasst werden. Die Lehr​person berücksichtigt im Unterricht die Vorkenntnisse der einzelnen Schüler und Schülerinnen und fördert diese gezielt.

Schaffhausen, im August 2002/OKA00944/Di/Büh
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8. Beruflicher Unterricht

Der Vorlehrling besucht den Pflichtunterricht über ein Jahr währen 15 Lektionen (2 Tage) pro Woche.

Lektionstafel

Deutsch und Allgemeinbildung

8 Lektionen




Mathematik, Physik und Chemie

6 Lektionen




Turnen




1 Lektion

Die Leistungen in den einzelnen Fächern werden im ersten Semester mit einem Zeug​nis in Worten, im zweiten Semester wird es in Noten ausgedrückt.

Die Organisation des Unterrichts ist Sache des Berufsbildungszentrum Schaffhausen (BBZ). Es führt für die Vorlehrlinge besondere Klassen. Der Berufsschulunterricht dau​ert wöchentlich 2 Tage. 

Bei ganztägigem Unterricht darf der Vorlehrling am gleichen Tag nicht zur Arbeit im Betrieb he​rangezogen werden.

Der Unterricht darf nicht aus betrieblichen Gründen versäumt werden. Über Ausnah​men in begrün​deten Fällen entscheidet die kantonale Behörde.

Der Berufsschulunterricht ist unentgeltlich für Vorlehrlinge mit Lehrort im Kanton Schaffhausen. Für ausserkantonale Vorlehrlinge gilt die interkantonale Vereinbarung über Beiträge der Kantone an die Kosten des beruflichen Unterrichtes. Das Schulmate​rial geht für alle Vorlehrlinge zu eigenen Lasten.

9. Entschädigungsempfehlung

Die Entschädigung sollte leicht unter dem 1. Lehrjahreslohn des angestrebten Lehrbe​rufes angesetzt werden.

10. Genehmigung des Vorlehrvertrages

Vorlehrverhältnisse im Sinne dieses Leitfadens bedürfen der Genehmigung durch das Berufsbil​dungsamt.
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Lehrplan

Der Pflichtunterricht für Vorlehrlinge dauert bei 15 wöchentlichen Lektionen (2 Tage) ein Jahr.

Lektionentafel:

Deutsch und Allgemeinbildung

8 Lektionen




Mathematik, Physik und Chemie

6 Lektionen




Turnen




1 Lektion

Richtziele

Der Schulische Unterricht verhilft dem Vorlehrling seine Deutschkenntnisse soweit zu verbessern, dass er später dem Unterricht in der Berufsschule und der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb fol​gen kann. Im weiteren repetiert und ergänzt er die Grundkennt​nisse in Mathematik, Physik und Chemie soweit, dass im Anschluss eine Berufslehre ermöglicht wird.

Allgemein

Kenntnisse des Volksschulstoffes in Deutsch, Mathematik und Physik 

1. Deutsch und Allgemeinbildung

1.1 Leitgedanken

Das Schwergewicht des Deutschunterrichtes lieg auf der Anwendung der Schriftspra​che und orien​tiert sich an Alltagssituationen. Aussprache, Textverständnis, das Lesen und Schreiben bilden die Haupttätigkeit des Unterrichtes. Rechtschreibung wird nach Notwendigkeit geübt.

1.2 Gestaltung des Deutschunterrichtes 

Gespräche, Rollenspiele, Lesen, Sprachübungen, Wortschatz, Grammatik, Gruppenar​beiten, Schreiben von Diktaten, Schreiben von einfachen Texten und Briefen, Lebens​lauf.

Themenkreise: Schule, Freizeit, Familie, Telefongespräch, Arbeitsplatz, mein Land, Reisen, Ver​kehr, Nachbarn, im Laden, beim Arzt u. ä.

Zeitung, Fernsehen, Film Hörspiele, Volkslieder, Bibliotheksbesuch, PC-Einsatz
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Sprechschulung:
-  geeignete Texte auswendig lernen
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-  Einsatz von Liedern (auch Mundart)

Hörverständnis:
-  gesprochene Texte ab Tonband und/oder Video

Audiovisuelle Hilfsmittel:
-  Tonbandübungen auch im Klassenzimmer


-  Dias, Vorträge, Tonbildschauen

Textarbeit

(Produktion, Rezeption):
-  Lesefertigkeit trainieren


-  Textverständnis üben/kontrollieren


-  Rechtschreibeübungen


-  Lückentexte


-  Nacherzählungen


-  Einfache Aufsätze


-  Vortrag

Wortschatzerweiterung:
-  Wortschatzkontrolle

Handlungsorientiertes

Lernen:
-  Rollenspiele, Theaterspiel, Hörspiel, Interviews

2. Mathematik, Physik und Chemie

2.1 Allgemeines

Auch in diesen beiden Fächern geht es darum, die für die Berufslehre notwendigen Grundlagen zu erarbeiten. Dabei soll versucht werden, mit geeigneten Lehrmethoden und mit Einbezug bekannter Vorgänge, Gegenständen und Gegebenheiten Interesse an dem mathematischen und physikalischen Kenntnissen zu wecken.

Die Bedeutung des Rechnens, der Mathematik, der Physik und Chemie für zahlreiche Gebiete des Lebens, der Technik und der späteren beruflichen Ausbildung soll von den Vorlehrlingen klar erkannt werden.

Nach Möglichkeit ist auch fächerübergreifend zu unterrichten.

2.2 Leitgedanken

Das Schwergewicht des Unterrichtes in Mathematik, Physik und Chemie soll auf der Erarbeitung der notwendigen mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten - als Werk​zeug für praktisch alle späteren Unterrichtsfächer der Berufslehre - und auf dem Ver​stehen der einfachen physikalischen Grundkenntnisse und der Umwelt liegen.

Dabei geht es beiden Vorlehrlingen nicht nur um Wissenserwerb sondern auch um das Erlernen, wie man Aufgaben angeht (Lern- und Arbeitstechnik) und sie durch logisches Denken lösen kann.
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Der Vorlehrling darf nur zu Arbeiten herangezogen werden, die mit dem künftigen Lehrberuf in Zusammenhang stehen.

Er darf keine Akkordarbeiten ausführen.
Er hat sich so zu verhalten, dass er den Eintritt in die Berufslehre erreicht. Insbesondere muss er den Unterricht an der Vorlehr​klasse besuchen, die gestellten Hausaufgaben erledigen und im Betrieb durch sein Arbeitsver​halten und sein Interesse an der Erlernung dieses Be​rufes über​zeugen.

Er hat ein Arbeitsbuch zu führen, welches er dem verantwortlichen Aus​bilder einmal pro Monat zur Einsicht auflegt.

Der gesetzliche Vertreter hat den verantwortlichen Ausbilder in der Erfül​lung seiner Auf​gabe nach Kräften zu unter​stützen und das gute Einvernehmen zwi​schen Vorlehrling und Ausbilder zu fördern.
4. Aufsicht über die Vorlehre

Das Berufsbildungsamt überwacht die Vorlehre. Es kann von den Beteiligten Auskünfte Verlangen sowie in die Lehrgänge, Ausbildungsberichte und Arbeitsbücher Einsicht nehmen.

Kommen Zweifel an der Eignung des Vorlehrling auf oder zeigen sich Mängel in der Ausbildung, so trifft das Berufsbildungsamt nach Anhören der Vertragsparteien und allenfalls der Berufsschule die notwendigen Anordnungen.

Das Berufsbildungsamt besucht mit den Lehrkräften im 3. Quartal jeden Vorlehrling im Betrieb zwecks weiterführende Ausbildung.

5. Ausbildungsberechtigung
Zur Ausbildung von Vorlehrlingen ist berechtigt, wer Lehrlinge ausbilden darf.

6. Vorlehrling

Als Vorlehrling gilt in der Regel, wer das 15. Altersjahr vollendet hat, die dritte Real​klasse, die Werkklasse oder den Integrationskurs am BBZ absolviert hat, hinreichende Deutschkenntnisse (Niveau Integrations​kurs) vorweisen kann, die Berufswahl bereits getroffen hat und eine Vorlehre im Sinne dieses Leitfadens absolviert.

7. Dauer der Vorlehre, Probezeit

Die Vorlehre beginnt mit dem Schuljahr der vom Vorlehrling zu besuchenden Berufs​schule und dauert in der Regel ein Jahr. Über Ausnahmen in Einzelfällen wird nach Anhören der Vertragspar​teien und der Berufsschule durch das Berufsbildungsamt entschieden.

Haben die Vertragsparteien die Probezeit im Vorlehrvertrag nicht festgesetzt, so gelten die drei ersten Monate im Ausbildungsbetrieb als solche.

Die Höchstdauer der Probezeit von drei Monaten kann vor ihrem Ablauf durch Abrede der Parteien unter Zustimmung der kantonalen Behörde ausnahmsweise auf sechs Monate verlängert werden. Wird das Vorlehrverhältnis während der Probezeit aufgelöst, so hat dies der Lehrmeis​ter dem Be​rufsbildungsamt und der Berufsschule unverzüglich zu melden. Während der Probezeit kann das Vorlehrverhältnis mit sieben Tagen Kündigungsfrist jederzeit auf​gelöst werden.
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